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1. StrRG Erstes Gesetz zur Reform des Strafrechts vom 25. Juni 1969
(BGBl. I 1969/52, 645)

1. StVRG Erstes Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts vom
9. Dezember 1974 (BGBl I 1974/132, 3393)

a. A. andere Ansicht
a. a. O. am angegebenen Ort (derselbe Autor, dasselbeWerk, jedoch eine

andere Seite)
ABl. (Kontrollrat) Amtsblatt des Kontrollrates in Deutschland
Abs. Absatz
a. D. außer Dienst
a. E. am Ende
a. F. alte Fassung
AGVwGO RLP Landesgesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichtsordnung

Rheinland-Pfalz
AGVwGO SL Saarländisches Ausführungsgesetz zur Verwaltungsgerichtsord-

nung
ähnl. ähnlich
Allg. Gerichtsord. I. Th. Allgemeine Gerichtsordnung für die Preußischen Staaten –Erster

Theil. Prozeßordnung
Allg. R.-G. u. RegBl. Allgemeines Reichs-Gesetz- und Regierungsblatt für das Kai-

serthum Oesterreich
Anm. d. Verf. Anmerkung des Verfassers
ArbGG Arbeitsgerichtsgesetz
ArchCrimR Archiv des Criminalrechts
AsylG Asylgesetz
Aufl. Auflage
BauGB Baugesetzbuch
BayAGFGO Bayerisches Gesetz zur Ausführung der Finanzgerichtsordnung
BayAGVwGO Bayerisches Gesetz zur Ausführung der Verwaltungsgerichts-

ordnung
BayArbGDAV Bayerische Verordnung zur Übertragung der Dienstaufsicht auf

die Gerichte für Arbeitssachen
BayBauKG Bayerisches Baukammerngesetz
BayDG Bayerisches Disziplinargesetz
BayGVBl. Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt
BayHKaG Bayerisches Heilberufe-Kammergesetz
BayPrG Bayerisches Pressegesetz
BBG Bundesbeamtengesetz
Bd. Band
BDG Bundesdisziplinargesetz
BeamtStG Beamtenstatusgesetz



BerRehaG Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligungen für
Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet (Berufliches
Rehabilitierungsgesetz)

BFHE Entscheidungen des Bundesfinanzhofs
BGBl. Bundesgesetzblatt1

BGBl. (Nordd. Bund) Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes
BGG Schweizerisches Bundesgerichtsgesetz
BGH Bundesgerichtshof
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen
BNotO Bundesnotarordnung
BPersVG Bundespersonalvertretungsgesetz
BRAO Bundesrechtsanwaltsordnung
Buchst. Buchstabe
B-VG Bundes-Verfassungsgesetz (Gesetz, das die zentralen Bestim-

mungen der österreichischen Bundesverfassung enthält)
BVerfGE Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts
BVerfGG Bundesverfassungsgerichtsgesetz
BVerwGE Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts
bzw. beziehungsweise
Can./Cann. Canon/Canones (Einzelne/r Rechtssatz bzw. -sätze des Codex

Iuris Canonici)
Cap. Capitel
Carolina Constitutio Criminalis Carolina, die peinliche Gerichtsordnung

Kaiser Karls V.
C.C.M. Corpus Constitutionum Marchicarum, eine Zusammenstellung

preußischer Gesetze und Verordnungen von 1298 bis 1750
chStPO Schweizerische Strafprozessordnung
DDP Deutsche Demokratische Partei
DE-Rechtsmittelgesetz Diskussionsentwurf für ein Gesetz über die Rechtsmittel in

Strafsachen (vgl. Literaturverzeichnis)
DFP Deutsche Freisinnige Partei
DGZ Deutsche Gerichts-Zeitung
d. h. das heißt
DJ Deutsche Justiz – Rechtspflege und Rechtspolitik, amtliches

Blatt der deutschen Rechtspflege
DJZ Deutsche Juristen-Zeitung
DRiG Deutsches Richtergesetz
DRiZ Deutsche Richterzeitung
DV Deutsche Verwaltung (Zeitschrift)
DVBl. Deutsches Verwaltungsblatt

1 Zur Vereinfachung der Recherche in der Online-Ausgabe des BGBl. (http://
www1.bgbl.de/) wendet diese Schrift eine leicht modifizierten Zitierweise an. Die der Ab-
kürzung anschließende römische Zahl gibt ab 1951 den Teil des BGBl. an; Ausgaben vor 1951
werden auf der o.g. Homepage unter Teil I wiedergegeben. Ab 1951 finden sich unter Teil I vor
allem Bundesgesetze und -verordnungen; unter Teil II völkerrechtliche Verträge und Über-
einkünfte. Dem folgt der Jahrgang und getrennt durch einen Schrägstrich die Nummer der
Ausgabe, welche die Fundstelle enthält. Durch ein Komma getrennt folgt die erste Seite der
Veröffentlichung (bspw.: BGBl. I 2013/51, 3300).
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EGStPO Einführungsgesetz zur Strafprozeßordnung
Einl. Einleitung
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EnWG Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirt-

schaftsgesetz – EnWG)
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der Ernährungs- und Landwirtschaft sowie der Forst- und
Holzwirtschaft (Ernährungssicherstellungsgesetz)
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HPresseG Hessisches Pressegesetz
HRRS Onlinezeitschrift für Höchstrichterliche Rechtsprechung zum

Strafrecht
Hs. Halbsatz
i. d. F. in der Fassung
i. e. S. im engeren Sinne
i. H. v. in Höhe von
insb. insbesondere
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InVorG Gesetz über den Vorrang für Investitionen bei Rückübertra-
gungsansprüchen nach dem Vermögensgesetz (Investitionsvor-
ranggesetz)

IPBPR Internationaler Paktes über bürgerliche und politische Rechte
i. R. d. im Rahmen des/r
i. S. d. im Sinne des/r
i. V. m. in Verbindung mit
i. w. S. im weiteren Sinne
JA Juristische Arbeitsblätter
JBl. Juristische Blätter
JGG Jugendgerichtsgesetz
Jh. Jahrhundert
JR Juristische Rundschau
JURA Juristische Ausbildung
JW Juristische Wochenschrift
JZ Juristenzeitung
Kap. Kapitel
KDVG Gesetz über die Verweigerung des Kriegsdienstes mit der Waffe

aus Gewissensgründen (Kriegsdienstverweigerungsgesetz)
KG Kammergericht
LAG Gesetz über den Lastenausgleich (Lastenausgleichsgesetz)
lat. lateinisch
lieStPO Strafprozessordnung des Fürstentums Liechtenstein
MarkenG Markengesetz
MStGO Militärstrafgerichtsordnung vom 1. Dezember 1898
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
NArchCrimR Neues Archiv des Criminalrechts
n. Chr. nach Christus
NJ Neue Justiz – Zeitschrift für Rechtsentwicklung und Recht-

sprechung in den Neuen Ländern
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NLP Nationalliberale Partei
Nr. Nummer
NS nationalsozialistisch
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR NStZ-Rechtsprechungsreport
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht
öBGBl. Bundesgesetzblatt für die Republik Österreich
o. g. oben genannte/r/s/n/m
österr. österreichisch
öStPO Strafprozessordnung der Republik Österreich
OWiG Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
PAO Patentanwaltsordnung
PatG Patentgesetz
PreußCrimO 1805 preußische Criminal-Ordnung vom 11. Dezember 1805 (abge-

druckt im Criminalrecht für die preußischen Staaten von 1806)
PrGS Gesetzsammlung für die Königlich-Preußischen Staaten
RegBl. (Kgr. Wü.) Regierungsblatt für das Königreich Württemberg
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RegBl. (WB) Regierungsblatt der Regierung Württemberg-Baden
resp. respektive
RettungsG Gesetz zur Rettung von Unternehmen zur Stabilisierung des

Finanzmarktes (Rettungsübernahmegesetz)
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGBl. (FN) Reichs-Gesetz-Blatt der Frankfurter Nationalversammlung

(1848/49)
RGVG GVG i. d. F. vom 27. Januar 1877, RGBl. 1877, 41
RiStBV Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
RKGO Reichskammergerichtsordnung
Rn. Randnummer
RStGB StGB i. d. F. von 15. Mai 1871, RGBl. 1871, 127
RStPO StPO i. d. F. vom 1. Februar 1877, RGBl. 1877, 253
RuP Recht und Politik (Zeitschrift)
RW Rechtswissenschaft – Zeitschrift für rechtswissenschaftliche

Forschung
RZPO ZPO i. d. F. vom 30. Januar 1877, RGBl. 1877, 83
S. Seite bzw. bei Normen Satz
s. a. siehe auch
SA Sturmabteilung (Organisation der NSDAP)
SaatG Saatgutverkehrsgesetz
SG Gesetz über die Rechtsstellung der Soldaten (Soldatengesetz)
SGB Sozialgesetzbuch
SGG Sozialgerichtsgesetz
sic! lat. sı̄c: „so“, „wirklich so“; zur Kenntlichmachung der Über-

nahme eines Zitates in ungewöhnlicher Schreibweise oder un-
gewöhnlichen Sprachstil

SJZ Süddeutsche Juristen-Zeitung
sog. sogenannte/r/s
Sp. Spalte
StandAG Gesetz zur Suche und Auswahl eines Standortes für ein Endlager

für Wärme entwickelnde radioaktive Abfälle (Standortaus-
wahlgesetz)

StBerG Steuerberatungsgesetz
StBOG Schweizerisches Strafbehördenorganisationsgesetz
StGB Strafgesetzbuch
StPÄG Gesetz zur Änderung der Strafprozessordnung und des Ge-

richtsverfassungsgesetzes vom 19. Dezember 1964 (BGBl. I
1964/63, 1067)

StPO Strafprozessordnung
StPO-E Eigener Entwurf zur Strafprozessordnung
StraFo Strafverteidiger Forum (Zeitschrift)
StV Strafverteidiger (Zeitschrift)
StVollzG Bundesstrafvollzugsgesetz
SVG Soldatenversorgungsgesetz
TKG Telekommunikationsgesetz
u. a. unter anderem
UAbs. Unterabsatz

Abkürzungsverzeichnis 21

http://www.duncker-humblot.de


UKHL Sammlung der Entscheidungen des United Kingdom’s House of
Lords (ehemaliger oberster Gerichtshof des Vereinigten König-
reichs Großbritannien und Nordirland)

Var. Variante
v. Chr. vor Christus
VerkSiG Gesetz zur Sicherstellung des Verkehrs (Verkehrssicherstel-

lungsgesetz)
VermG Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen (Vermögensge-

setz)
Vgl. vergleiche
VRS Verkehrsrechts-Sammlung
VSt Die Vereinigten Strafsenate des Reichsgerichts
VtrRKonv Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung
VwRehaG Gesetz über die Aufhebung rechtsstaatswidriger Verwaltungs-

entscheidungen im Beitrittsgebiet und die daran anknüpfenden
Folgeansprüche (Verwaltungsrechtliches Rehabilitierungsge-
setz)

VZOG Gesetz über die Feststellung der Zuordnung von ehemals
volkseigenem Vermögen (Vermögenszuordnungsgesetz)

WiPrO Wirtschaftsprüferordnung
WiSiG Gesetz über die Sicherstellung von Leistungen auf dem Gebiet

der gewerblichen Wirtschaft sowie des Geld- und Kapitalver-
kehrs (Wirtschaftssicherstellungsgesetz)

wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WPflG Wehrpflichtgesetz
WpÜG Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz
WRV Weimarer Reichsverfassung, die Verfassung des Deutschen

Reichs vom 11. August 1919, RGBl. 1919, 1383
Z. Ziffer (wird in österreichischenGesetzen statt der in Deutschland

gewöhnlichen Nr. verwendet)
ZDG Gesetz über den Zivildienst der Kriegsdienstverweigerer (Zi-

vildienstgesetz)
Zeitschr. f. deut.
Strafverfahren

Zeitschrift für deutsches Strafverfahren

Ziff. Ziffer
ZIS Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
zit. n. zitiert nach
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
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Einleitung

Die meisten deutschen Verfahrensordnungen kennen zwei unterschiedliche
Rechtsmittel gegen gerichtliche Urteile – die Berufung und die Revision. Beide
Rechtsmittel wurden bereits 1877 im Deutschen Reich im Zuge der Vereinheitli-
chung des Straf- und des Zivilverfahrens durch die sog. Reichsjustizgesetze einge-
führt und nach 1950 auch von den jüngeren Gerichtsordnungen in der Bundesre-
publik Deutschland übernommen. Dabei führt die Berufung in aller Regel zu einer
Wiederholung des erstinstanzlichen Verfahrens vor einem höheren Gericht, während
sich die Revision auf die Nachprüfung der Rechtsanwendung des Tatgerichts durch
eine übergeordnete Instanz beschränkt. Eine grundlegende Veränderung hat seither
lediglich die Berufung in zivil- und arbeitsgerichtlichen Sachen erfahren, die seit der
umfassenden Reform des Zivilprozesses im Jahr 2001 keine Wiederholung des
Verfahrens mehr zum Gegenstand hat, sondern sich im Wesentlichen auf eine in-
haltliche Nachprüfung des erstinstanzlichen Verfahrens auf tatsächliche und recht-
liche Mängel beschränkt.1 Damit stellt sich die heutige Berufung in Zivilsachen bei
näherer Betrachtung als ein neuartiges Rechtsmittel dar, das größere Ähnlichkeiten
zu der partikularrechtlichenAppellation aufweist als zu der Berufung in den übrigen
Verfahrensordnungen, die eher der römischrechtlichen Appellation nachempfunden
ist.2

Dabei sind die meisten deutschen Verfahrensordnungen so ausgestaltet, dass die
erstinstanzlichen Urteile mit einer Berufung angefochten werden können.3 Damit

1 Gesetz zur Reform des Zivilprozesses vom 27. Juli 2001, BGBl. I 2001/40, 1887.
2 So schon in Bezug auf die Ähnlichkeiten der ursprünglichen Berufung zu der römisch-

rechtlichen Appellation die Begründung zur ZPO, in: Hahn (Hrsg.), Materialien zur ZPO,
Bd. II/1, S. 139.

3 So können in Zivilsachen grundsätzlich alle erstinstanzlichen Urteile mit der Berufung
zu den Land- oder Oberlandesgerichten angefochten werden, § 511 Abs. 1 ZPO, §§ 72, 119
Abs. 1 Nr. 2 GVG. Auch in den Verwaltungssachen ist gegen die Urteile der Verwaltungsge-
richte die Berufung zu den Oberverwaltungsgerichten zulässig, § 124 VwGO. In Arbeitssachen
können erstinstanzliche Urteile der Arbeitsgerichte ebenfalls mit der Berufung zu den Lan-
desarbeitsgerichten angefochten werden, § 64 ArbGG. Gleiches gilt für die Sozialsachen, in
denen gegen die erstinstanzlichen Urteile der Sozialgerichte grundsätzlich die Berufung zu
einem Landessozialgericht zulässig ist, § 143 SGG. Ein Blick auf die Berufsgerichts- und
Disziplinarordnungen des Bundes, auf die Patentgerichtsordnung sowie die Vorschriften für das
Verfahren vor den Kammern und Senaten für Baulandsachen belegt, dass auch die eher spe-
ziellen Gerichtsverfahrensvorschriften gegen erstinstanzliche Urteile grundsätzlich eine Be-
rufung zulassen, vgl. §§ 112e, 143, 145 BRAO, §§ 105,111d BNotO §§ 94d, 125, 127 PAO,
§§ 127,129 StBerG, §§ 105, 107 WiPrO sowie §§ 64, 69 BDG, § 115WDO, § 110 PatG sowie
§ 229 Abs. 1 BauGB. Sofern bereits die Berufung ausnahmsweise zu einem obersten Ge-
richtshof des Bundes führt (so im truppendienstgerichtlichen Verfahren, bei Verfahren, die vor



unterliegen die tatsächlichen Feststellungen nahezu aller erstinstanzlichen Gerichte
der Kontrolle durch eine höhere Instanz. Eine gewichtige Ausnahme zu diesem
Grundsatz stellt die Strafprozessordnung dar, die eine Berufung lediglich gegen
Urteile der Amtsgerichte vorsieht. Damit können im Strafverfahren erstinstanzliche
Urteile der Land- oder der Oberlandesgerichte ausschließlich mit der Revision an-
gefochten werden. Diese Ausgestaltung des Rechtsmittelsystems in Strafsachen hat
zur Folge, dass dem Angeklagten gegen Entscheidungen der Amtsgerichte, die in
aller Regel nur einfache Delikte zum Gegenstand haben, mit dem Einspruch, der
Berufung und der Revision bis zu drei Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen können,
während er bei Urteilen der Land- und Oberlandesgerichte allein auf das beschränkte
Rechtsmittel der Revision angewiesen ist. So fällt der strafrechtliche Rechtsschutz
also gerade dort, wo der Angeklagte mit besonders schweren Rechtsfolgen kon-
frontiert ist, erheblich niedriger aus, als dort, wo er sichmit einer nur vergleichsweise
milden Strafe konfrontiert sieht.

Diese schon beim ersten Blick missliche Ausgestaltung des Rechtsmittelsystems
in Strafsachen war bereits dem historischen Gesetzgeber bekannt und, wie noch
näher auszuführen sein wird, in den vergangenen 140 Jahren wiederholt Gegenstand
gesetzgeberischer Reformerwägungen. So wurden im Deutschen Reich seit 1883
allein im Reichstag über 20 (!) Gesetzesentwürfe erfolglos beraten, die auch in
landgerichtlichen Strafsachen einen umfassenderen Rechtsschutz gewährleisten
sollten.4 Auch in der Bundesrepublik war 1975 im Auftrag der Konferenz der Jus-
tizminister und -senatoren ein umfassender Diskussionsentwurf erarbeitet worden,
der ebenfalls grundlegende Reformen des Rechtsmittelsystems in den Strafsachen
vorgesehen hatte, ohne dass sie in der Folgezeit weiterverfolgt wurden.

Dabei heißt es bemerkenswerterweise bereits in der Begründung, die dem Re-
gierungsentwurf vom 9. Mai 1885 beigegeben war:

„Die Strafprozeßordnung vom 1. Februar 1877 hat schon bald nach ihrem Inkrafttreten
vielfach eine ungünstige Kritik erfahren, ja nicht wenige ihrer Vorschriften sind sowohl in
den Kreisen der Fachmänner wie in denen von Laien lebhaft angefochten worden. Insbe-
sondere ist es als ein gesetzgeberischer Mißgriff getadelt, daß gegen die Urtheile der
Strafkammern die Berufung nicht zugelassen sei.“5

Auch in der Begründung des Regierungsentwurfs vom 26. März 1909 heißt es:

„Unter den Reichs-Justizgesetzen des Jahres 1877 hat von Anfang an die Strafprozeßord-
nung am wenigsten befriedigt. […] Die lebhafte Kritik, die schon nach Inkrafttreten der

den Nichtigkeitssenaten des Patentgerichts beginnen, und im gerichtlichen Verfahren in ver-
waltungsrechtlichen Anwalts-, Notar- und Patentanwaltssachen), ist lediglich die Revision
gegen das Berufungsurteil ausgeschlossen. Ähnliches gilt für die Berufs- und Disziplinar-
ordnungen der Länder, die oftmals eine Berufung zu einem höheren Landesgericht, aber keine
Revision kennen, vgl. nur Art. 90 Abs. 1 BayHKaG bzw. § 62 BayDG.

4 Hierzu ausführlich S. 332 ff.
5 Verhandlungen des Reichstags, 6. Legislaturperiode, I. Session 1884/85, 7. Band, Ak-

tenstück Nr. 399, S. 2001.
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Strafprozeßordnung einsetzte, betraf in erster Linie das System der Rechtsmittel, insbe-
sondere das Fehlen einer Berufung gegen die Urteile der Strafkammern. […] Die Über-
zeugung von der Notwendigkeit der Berufung ist in vielen Volkskreisen niemals ver-
schwunden […].“6

Und selbst in einem Beschluss der Konferenz der Justizminister und -senatoren
aus dem Jahr 1972 heißt es zu dem Rechtsschutz in Strafsachen:

„Das derzeitige Rechtsmittelsystem in Strafsachen ist unbefriedigend, da für Fälle leichter
und mittlerer Kriminalität zwei Tatsacheninstanzen zur Verfügung stehen, während im
Bereich der Schwerkriminalität eine Überprüfung der tatsächlichen Feststellungen nicht
stattfindet.

Es wird die Aufgabe einer Neugestaltung des Rechtsmittels in Strafsachen sein, ein im
Interesse der Durchschaubarkeit der Rechtspflege möglichst einheitliches Rechtsmittel zu
entwickeln. Dieses Rechtsmittel soll die Mängel der bisherigen Rechtsmittel „Berufung“
und „Revision“ vermeiden und durch eine sachbezogene Überprüfung des Urteils in
rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht einen optimalen Rechtsschutz bieten.“7

Obwohl also seit jeher Einigkeit darin zu bestehen scheint, dass das Rechtsmit-
telsystem in Strafsachen einer Neugestaltung bedarf, haben die Rechtsmittelvor-
schriften der Strafprozessordnung in den letzten 140 Jahren kaum nennenswerte
Änderungen erfahren. Das strafrechtliche Rechtsmittelverfahren beruht damit im
Grunde noch heute auf denselben Vorschriften, die bereits 1879 in Kraft getreten
sind.

Dies darf jedoch nicht zu dem Trugschluss verleiten, dass sich die strafrechtliche
Revision in den letzten 140 Jahren nicht verändert hätte. Wie noch ausführlich
darzulegen seinwird, hat die Revision, wie sie heute von demBundesgerichtshof und
den Oberlandesgerichten gehandhabt wird, mit den Vorstellungen des historischen
Gesetzgebers allenfalls noch den Namen gemein. Die Revisionsgerichte haben das
Rechtsmittel der Revision in den letzten Jahrzehnten nämlich auch ohne ein Zutun
des Gesetzgebers in einer Art undWeiseweiterentwickelt, dass sein Prüfungsumfang
nicht mehr bloß auf Rechtsfragen beschränkt ist. So heißt es bereits in einer Ent-
scheidung des III. Strafsenats des Reichsgerichts aus dem Jahre 1889, dass die
Feststellungen des Tatrichters jedenfalls „weder der Logik noch Naturgesetz“ wi-
dersprechen dürfen.8Der Bundesgerichtshof urteilte in Bezug auf die tatrichterlichen
Sachverhaltsfeststellungen sogar:

„Die zur richterlichen Überzeugung erforderliche persönliche Gewißheit des Richters setzt
objektive Grundlagen voraus. Diese müssen aus rationalen Gründen den Schluß erlauben,
daß das festgestellte Geschehen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Wirklichkeit über-
einstimmt. Das ist der Nachprüfung durch das Revisionsgericht zugänglich. Deshalb
müssen die Urteilsgründe erkennen lassen, daß die Beweiswürdigung auf einer tragfähigen,

6 Verhandlungen des Reichstags, 12. Legislaturperiode, I. Session 1907/09, Anlageband 254,
Aktenstück Nr. 1310 A mit eigener Paginierung.

7 Zit. n. der Allgemeinen Begründung zum Diskussionsentwurf 1975, S. 25 f.
8 RGSt 19, 55, 62.
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